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.Èt Durchführung der Abschlussprüfungen im Schuljahr 201912020

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 20.03.2020 hat die Kultusministerin Sie darüber informiert, dass die

Abschlussprüfungen verschoben werden, und lhnen die neuen Prüfungszeiträume mit-

geteilt. Für uns steht weiterhin im Vordergrund, dass alle Schülerinnen und Schüler die

Chance haben sollen, den angestrebten Abschluss zu erlangen, ohne im Vergleich zu

anderen Abschlussjahrgängen benachteiligtzu sein. Uns ist sehr bewusst, dass dies

unter den derzeit außergewöhnlichen Bedingungen ein sehr hohes Ziel ist. lch bitte Sie

gerade vor diesem Hintergrund um eine Bewertung der Prüfungsleistungen mit pädago-

gischem Augenmaß.

Heute übermittle ich lhnen die konkreten Termine der einzelnen Prüfungen, soweit sie

bereits festgelegt werden konnten. Sie können den Plänen entnehmen, dass wir zusätz-

lich zu den Hauptterminen für die zentralen Abschlussprüfungen an den beruflichen

Vollzeitschulen zwei Nachtermine im laufenden Schuljahr vorgesehen haben. Damit

wollen wir darauf Rücksicht nehmen, dass die Wahrscheinlichkeit in diesem Jahr deut-

lich höher ist, dass Schülerinnen und Schüler krankheitsbedingt oder aufgrund beson-

derer Umstände nicht an der Prüfung teilnehmen können.
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Für alle Vollzeitschularten wollen wir im Bedarfsfall darüber hinaus einen weiteren zu-

sätzlichen Nachtermin ermöglichen, der dann aber voraussichtlich erst im September

stattfinden kann. Die Rahmenbedingungen, unter denen die Abiturprüfung an den all-

gemeinbildenden und den beruflichen Gymnasien in diesem Schuljahr stattfindet, wur-

den der Situation angepasst und entsprechen einander.

Die Prüfungsterminpläne für die meisten Schularten an beruflichen Schulen sind diesem

Schreiben beigefügt. Noch nicht endgültig festgelegt ist die Abschlussprüfung der Be-

rufsschule, weil wir diese auch in diesem Jahr als gemeinsame Abschlussprüfung mit

der Wirtschaft durchführen wollen, deren bundesweite Terminierung der Kammerprü-

fung aber erst in den nächsten Tagen beschlossen wird. Hierzu erhalten die Schulen bis

zu m 3. April 2020 ein gesond ertes Du rchfü h ru ngssch rei ben.

Die Schülerinnen und Schüler, die an den Prüfungen teilnehmen, werden sich deshalb

voraussichtlich auf mehr Termine verteilen als in den bisherigen Jahren. Auf diese neue,

dichtere Prüfungsabfolge nehmen wir mit Vereinfachungen bei den Prüfungs- und

KorrekturveÉahren Rücksicht, die es den Lehrkräften ermöglichen sollen, die Korrek-

turen fristgerecht zu erledigen:

Erst- und Zweitkorrektur werden für alle zentralen schriftlichen Abschlussprüfun-

gen - auch für die Abiturprüfung - an der eigenen Schule stattfinden. Damit werden

die Wege und der Ven¡raltungsaufwand deutlich verringert. Der Zweitkorrektor wird

von der Schulleitung bestimmt. Als Zweitkorrektoren kommen Lehrkräfte in Frage,

die über die entsprechende fachspezifische Lehrbefähigung verfügen; für die Abitur-

prüfung ist die Lehrbefähigung für die gymnasiale Oberstufe im entsprechenden

Fach notwendig. Sofern in Einzelfällen keine entsprechende Lehrkraft zur Verfügung

steht, wird der Zweitkorrektor von der Schulaufsichtsbehörde (Regierungspräsidien)

bestimmt.

Es bleibt jedoch dabei, dass bei der schriftlichen Abiturprüfung Erst- und Zweit-

korrektor nacheinander und unabhängig voneinander korrigieren, der Zweitkor-

rektor also keine Kenntnis vom Ergebnis der Erstbewertung der Arbeiten hat. ln Be-

zug auf die anderen schriftlichen Abschlussprüfungen der beruflichen Schularten

prüft mein Haus aktuell, inwieweit auch hier Vereinfachungen im Korrekturverfahren

möglich sind.

Der ,,Umschlag" der Arbeiten (Übergabe vom Erst- an den Zweitkorrektor) erfolgt

bei allen Prüfungen über die Schulleitung. Der Zeitpunkt des Umschlags in dem für
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Erst- und Zweitkorrektur zur Verfügung stehenden Zeitraum kann jeweils individu-
ell festgelegt werden. ln Fällen, in denen ein externer Zweitkorrektor von der Schul-

aufsicht bestellt werden muss, legt diese den Zeitpunkt des Umschlags fest.

Für die Abiturprüfung entfällt die Drittkorrektur, d.h. die Überprüfung der Bewer-

tungen des Erst- und Zweikorrektors durch einen Endbeurteiler gemäß S 21 BGVO

Es gilt stattdessen für die Abiturprüfung eine vergleichbare Regelung wie bei ande-

ren Abschlussprüfungen, die bereits bisher keine Drittkorrektur vorsahen:

Weichen in der schriftlichen Abiturprüfung die Bewertungen bis zu 3 Punkte von-

einander ab, gilt der Durchschnitt. Bei nicht ganzzahligen Ergebnissen wird auf

d ie nächsthöhere Noten pu nktzahl aufgeru ndet.

Weichen die Bewertungen um 4 oder mehr Notenpunkte voneinander ab, wird

die Anonymität der Erst-/Zweitkorrektur aufgehoben, und Erst- und Zweitkorrektor

werden aufgefordert, eine gemeinsame Bewertung zu finden. Kann eine Einigung

auf eine gemeinsame Bewertung zwischen Erst- und Zweitkorrektor nicht ezielt
werden, wird die Note vom Schulleiter der kursführenden Schule festgelegt.

Die für die mündliche Abiturprüfung in diesem Jahr geltenden Regelungen wer-

den lhnen rechtzeitig in einem weiteren Schreiben mitgeteilt.

Außerhalb der Durchführung der Prüfungen sind weitere Vereinfachungen erforder-

lich, weil die Mindestanzahl der schriftlichen Arbeiten, die z. B. durch $ 9 der Noten-

bildungsverordnung oder $ 6 BGVO vorgegeben ist, faktisch nicht eingehalten werden

kann. Diese Mindestanzahl kann deshalb in allen Bildungsgängen an berufllichen Schu-

len unterschritten werden, sofern die schriftlichen Arbeiten in der vorgegebenen Anzahl

im verbleibenden Unterrichtszeitraum nicht mehr geschrieben werden können.

Dies gilt entsprechend für die in $ 9 Absatz 5 der Notenbildungsverordnung vorgesehe-

ne Verpflichtung zur Durchführung einer,,gleichwertigen Feststellung von Leistun-

geno' (GFS). Diese Verpflichtung ist ausgesetzt. Soweit eine Schülerin oder ein Schüler

jedoch eine vorgeschriebene GFS ausdrücklich wünscht, soll sie ermöglicht werden.

Sofern dies nicht während des Unterrichtszeitraums möglich ist, kann z. B. eine geplan-

te Präsentation auch außerhalb des Unterrichtszeitraums, auch ausschließlich vor der

Lehrkraft , gehalten werden.
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firr

Es ist uns ein Anliegen, lhnen diese lnformationen möglichst frühzeitig zukommen zu

lassen, damit Sie lhre Planungen daran ausrichten können. Uns ist sehr bewusst, dass

für die konkrete Abwicklung der diesjährigen Prüfungen nicht nur die entsprechenden

Rechtsverordnungen, sondern auch die Durchführungsbestimmungen angepasst wer-

den müssen.

Die zuständigen Referate in unserem Haus arbeiten bereits sehr intensiv daran und

werden lhnen weitere, abschluss-bzw. schulartspezifische lnformationen - auch hin-

sichtlich eines angepassten Korrekturverfahrens - zukommen lassen.

Zu den Rahmenbedingungen bezogen auf Hygiene und Größe der Prüfungsgruppen

ergehen zu gegebener Zeit noch gesonderte Hinweise.

Das für die Erstellung und Distribution der Aufgaben zuständige lnstitut für Bildungsana-

lysen (IBBW) wird Sie in einem gesonderten Schreiben darüber informieren, wann und

wie Sie die Prüfungsaufgaben erhalten bzw. per Download abrufen können.

Zu den anstehenden Versetzungsentscheidungen werden wir lhnen zu gegebener Zeit

ebenfalls noch weitere lnformationen zukommen lassen.

Wir alle hätten uns noch vor kurzer Zeit nicht vorstellen können, dass wir mit solch tief-

greifenden Veränderungen die Abschlussprüfungen im Jahr 2020 durchführen müssen

Der Aufwand ist für Sie als Schulleitungen, für die Lehrkräfte und auch für alle beteilig-

ten Stellen der Schulaufsicht erheblich.

lch danke lhnen sehr, dass Sie sich im lnteresse lhrer Schülerinnen und Schüler für ei-

ne bestmögliche Durchführung der Prüfungen unter diesen besonderen Umständen

einsetzen, damit wirklich keine Schülerin und kein Schüler einen Nachteil erleidet.

Mit freundlichen Grüßen und herzlichem Dank

.tl¡^,
Michael Föll

Ministerialdirektor



Anlage 1:

Zentrale Prüfungstermine beruflicher Schulen SJ 2019120 Stand: 26.03.2020

Schulart / Prüfungsart Berufliches Gymnasium

Schriftliche Prüfung Haupttermin Nachtermin Nach-Nachtermin

Deutsch 20.05.2020 16.06.2020 02.07.2020

Profilfächer 22.05.2020 19.06.2020 06.07.2020

Englisch 25.05.2020 17.06.2020 03.07.2020

Mathematik 26.05.2020 22.06.2020 08.07.2020

2- und 4-std. Fächer 28.05.2020 25.06.2020 10.07.2020

Französisch / Spanisch 29.05.2020 23.06.2020 09.07.2020

Mündliche Prüfung 21 .07.-28.07.2020 27 .O7.-31.07.2020

Schulart / Prüfungsart Berufsoberschule

Schriftliche Prüfung Haupttermin Nachtermin Nach-Nachtermin

Deutsch 20.05.2020 16.06.2020 02.07.2020

Profilfächer 22.05.2020 19.06.2020 06.07.2020

Englisch 25.05.2020 17.06.2020 03.07.2020

Mathematik 26.05.2020 22.06.2020 08.07.2020

Mündliche Prüfung
kein zentral festgelegter
Zeitraum

ca. 27.07 .-29.07 .2020

Schulart / Prüfungsart E rwe rb Fac h hoc hsch u I re ife/Ass iste nte n a bsc h I üsse/
Erzieher

Schriftliche Prüfung Haupttermin* Nachtermin* Nach-Nachtermin*

Deutsch 19.05.2020 17.06.2020 02.07.2020

Englisch 20.05.2020 16.06.2020 03.07.2020

Mathematik 25.05.2020 19.06.2020 06.07.2020

Berufsbezogene
Schwerpunktfächer
(1BKFH) /Profilfächer
(1BK2W tzBKFR/2BKW|)

27.05.2020 18.06.2020 07.07.2020

Erziehung und Betreu-
ung gestalten (Fach-
schule für Sozialpäda-
gogik)

18.05.2020 24.06.2020 09.07.2020
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Zentrale Prüfungstermine beruflicher Schulen SJ 2019120 Stand: 26.03.2020

Fachschule für Sozial-
pädagogik
Ubergangsregelung

18.05. - 10.07 .2020

Ernährungslehre und
Diätetik (2BKH)

27.05.2020 18.06.2020 07.07.2020

Wirtschaft und Recht
(2BKH)

29.05.2020 26.06.2020 10.07.2020

Biotechnologie (2BKBT) 18.05.2020 18.06.2020 07.07.2020

Chemie (2BKBT) 27.05.2020 22.06.2020 09.07.2020

Mikrobiologie (2BKBT) 29.05.2020 26.06.2020 10.07.2020

Assistentenfächer:
. Wirtschaft:

(1BK2W t2BKFRv2BK
wl)

. Technische Doku-
mentation (1BK2T)

. Wirtschaft und Recht
il (1BK2P)

29.05.2020 26.06.2020 10.07.2020

Wirtschaftsenglisch
(Assistent)

22.05.2020 15.06.2020 01.07.2020

ZK2. Fremdsprache
F/Sp (2BKFR)

18.05.2020 22.06.2020 09.07.2020

Mündliche Prüfung
kein zentral festgelegter
Zeitraum

ca.20.07.-28.07.2020

* Termine vorbehaltlich der endgültig festgelegten Termine für die Berufsschule

Schulart / Prüfungsart Zweijäh ri ge zu r Fachsch u I re ife fü h rende Berufsfach'
sch ule / Berufsaufbauschule

Schriftliche Prüfung Haupttermin Nachtermin Nach-Nachtermin

Deutsch 22.05.2020 17.06.2020 03.07.2020

Profilfächer 29.05.2020 16.06.2020 08.07.2020

Englisch 27.05.2020 19.06.2020 06.07.2020

Mathematik 25.05.2020 23.06.2020 10.07.2020

Mündliche Prüfung
kein zentral festgelegter
Zeitraum

ca. 13.-17.07.2020 ca.24.-27.07.2020
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Zentrale Prüfungstermine beruflicher Schulen SJ 2019/20 Stand: 26.03.2020

Schulart / Prüfungsart Berufsvorbereitende Bildungsgänge
Abschlussprüfung (zum Hauptschulabschluss
gleichwertigen Bildungsstand) :

. Vorqualifizierungsjahr ArbeiUBeruf (VAB)

. Ausbildungsvorbereitung dual (AVdual)

. Ausbildungsvorbereitung (AV)

. Berufseinstiegsjahr(BEJ)

Schriftliche Prüfung Haupttermin Nachtermin Nach-Nachtermin

Deutsch 23.06.2020 01.07.2020 15.07.2020

Mathematik 24.06.2020 02.07.2020 16.07.2020

Englisch 26.06.2020 03.07.2020 17.07.2020

Mündliche Prüfung
kein zentral festgelegter
Zeitraum

gegebenenfalls mündliche Prüfung
ca.22.07.-28.07.2020

Schulart / Prüfungsart Berufsfachschule für Ki nderpflege

Schriftliche Prüfung Haupttermin Nachtermin Nach-Nachtermin

Deutsch 19.05.2020 16.06.2020 06.07.2020

Berufliches Handeln
theoretisch und metho-
disch fundieren

20.05.2020 18.06.2020 08.07.2020

Unterstützung der
Sprachentwicklung

25.05.2020 22.06.2020 10.07.2020

Ubergangs-Regelung 18.05.-1 0.07.2020

Mündliche Prüfung
kein zentral festgelegter
Zeitraum

ca.20.07.-28.07.2020

Schulart / Prüfungsart Zentrale Klassenarbeiten an den Berufskollegs l, am
Berufskolleg Ernährung und Erziehung sowie am
Dualen Berufskolleg Soziales

Zentrale
Klassenarbeiten

Haupttermin Nachtermin Nach-Nachtermin

Grundlagen der Technik
(1 BKl r)

25.06.2020 02.07.2020

Betriebswirtschaft
(1BK1w)

25.06.2020 o2.o7.2020
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Zentrale Prüfungstermine beruflicher Schulen SJ 2019120 Stand: 26.03.2020

Biologie mit Gesund-
heitslehre (1BK1P)

25.06.2020 02.07.2020

Wirtschaft und Recht
(1BKEE)

25.06.2020 02.07.2020

Chemie und Ernäh-
rungslehre (1BKEE)

26.06.2020 03.07.2020

Englisch (1BKST) 25.06.2020 02.07.2020

Mathematik (1BKST) 26.06.2020 03.07.2020

Schulart / Prüfungsart Fachschule gewerblicher und kaufmännischer Be-
reich

Schriftliche Prüfung Haupttermin Nachtermin Nach-Nachtermin

Kernbereich Betriebs-
wirtschaft (nur kaufm.)
Teil I

Teil ll
18.05.2020
19.05.2020

KMK-
Fremd sprachenzertifi kat
(Alternative 1)

22.05.2020

Hörverstehensprüfung
(Teil A): Englisch bzw.
berufsbezogenes Eng-
lisch (Alternative 2)

27.05.2020 15.06.2020

Prüfungszeitraum I 18.05.2020 -
29.05.2020

Prüfungszeitraum ll 15.06.2020 -
08.07.2020

i. R. des Prü-
fungszeit-
raumes

Mündliche Prüfung
kein zentral festgelegter
Zeitraum

Schulart / Prüfungsart Ei njährige Berufsfachschule gewerblich

Schriftliche Prüfung Haupttermin Nachtermin Nach-Nachtermin

Abschlussprüfung (zum
Hauptschulabschluss
gleichwertiger Bil-
dungsstand)
Teil Englisch

26.06.2020 03.07.2020
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Zentrale Prüfungstermine beruflicher Schulen SJ 2019120 Stand: 26.03.2020

Berufspraktische Ab-
schlussprüfung in den
Berufsfeldern Metall-
technik, Elektrotechnik,
Holztechnik, Fahzeug-
technik

06.07.2020 -
10.07.2020

13.07.2020 -
17.07.2020

Mündliche Prüfung
kein zentral festgelegter
Zeitraum



Anlage 2:
Detailplan für die Abiturprüfung 2020 an den Beruflichen Gymnasien Stand: 26.03.2020

Schriftliche Prüfung (Haupttermin)

Beginn der schriftlichen Prüfung

Ende der schriftlichen Prüfung

Wiederbeginn des regulären Unterrichts

ll. Schriftliche Prüfung(Nachtermin)

Beginn der schriftlichen Prüfung

Ende der schriftlichen Prüfung

lll. Schriftliche Prüfung (Nachnachtermin)

Beginn der schriftlichen Prüfung

Ende der schriftlichen Prüfung

lV. Bekanntgabe der Ergebnisse
Der Unterricht endet am jeweiligen Tag der Be-
kanntgabe der Ergebnisse der schriftlichen
Abiturprüfung
Erste Bekanntgabe der Ergebnisse der schriftlichen
Prüfung
Letzte Bekanntgabe der Ergebnisse der schriftlichen
Prüfung
Bekanntgabe der Ergebnisse der Nachnachprüfung

V. Mündliche Prüfung
Zeitraum für die mündlichen Prüfungen (HT/NT)

Zeitraum für die mündlichen Prüfungen (NNT)

Vl. Ausgabe der Zeugnisse (spätestens)
Zeugnisse der allgemeinen Hochschulreife (HT/NT)
Zeugnisse der allgemeinen Hochschulreife (NNT)

Mittwoch, 20.

Freitag, 29.

Montag, 15.

Mai

Mai

Juni

2020

2020

2020

Dienstag, 16.

Donnerstag, 25.

02.

10.

Juni

Juni

Juli

Juli

2020

2020

2020

2020

Donnerstag,

Freitag,

Dienstag, 14

Mittwoch, 22

Montag, 20

Juli 2020

Juli 2020

Juli 2020

Dienstag,
Dienstag,

Montag,
Freitag,

Mittwoch,
Freitag,

Juli bis
Juli 20201
Juli bis
Juli 2020

21
28
27
31

29
31

uli 2020
uli 2020

J
J

Fachpraktische Prüfungen im Fach Sport

Für die fachpraktischen Prüfungen im Fach Sport wurde in Abstimmung mit den Regierungs-
präsidien der Zeitraum vom 1 .-10. Juli 2020 festgelegt.

Bei Terminüberschneidungen bei einzelnen Schülerinnen und Schülern mit dem Nach-
nachtermin (2.-10. Juli 2020) werden von den Regierungspräsidien individuelle Sonderlösun-
gen angestrebt.
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Detailplan für die Abiturprüfung 2020 an den Beruflichen Gymnasien Stand: 26.03.2020

Termine für die schriftliche Abiturprüfuns am BG im Schuljahr 201912020

Mittwoch, 20.05.2020
Hauptprüfung
Dienstag, 16.06.2020
Nachprüfung
Donnerstag, 02.07 .2020
Nachnachprüfung

Freitag, 22.05.2020
Hauptprüfung
Freitag, 19.06.2020
Nachprüfung
Montag, 06.07.2020
Nachnachprüfung

Montag, 25.05.2020
Hauptprüfung
Mittwoch, 17.06.2020
Nachprüfung
Freitag, 03.07.2020
Nachnachprüfung

Dienstag, 26.05.2020
Hauptprüfung
Montag, 22.06.2020
Nachprüfung
Mittwoch, 08.07.2020
Nachnachprüfung

Don nerstag, 28.05.2020
Hauptprüfung
Don nerstag, 25.06.2020
Nachprüfung
Freitag, 10.07.2020
Nachnachprüfung

4-stündige Prüfungsfächer
Physik (AG, BTG, EG, SGG, WG)
Physik (TG)

Chemie (AG, SGG, TG, WG)
Chemie (BTG)
Biologie (EG, SGG, TG, WG)
Wirtschaftsinformatik (WG)
Finanzmanagement (WG)
Global Studies (WG)

2.1 Deutsch

Agrarbiologie
Biotechnologie
Ernährung und Chemie
Pädagogik und Psychologie
Gesundheit und Pflege
Mechatronik
lnformationstechnik
Gestaltungs- und Medientechnik
Technik und Management
Umwelttechnik
Volks- und Betriebswirtschaftslehre
I nternationale Volks- und Betriebswirtschaftslehre
Volks- und Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzen

2.2 Englisch (A)

2.5.1 Mathematik am AG, BTG, EG, SGG, WG
2.5.2 Mathematik am TG

1.1

1.2
1.3

1.4.1

1.4.2
1.5.1

1.5.2

1.5.3
1.5.4
1.5.5

1.6.1

1.6.2
1.6.3

3.1.1

3.1.2
3.2.1

3.2.2
3.3

3.4
3.5
3.6
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Detailplan für die Abiturprüfung 2020 an den Beruflichen Gymnasien Stand: 26.03.2020

4.1.1
4.1.2

4.2
4.3
4.4

4.5.1
4.5.2

4.6
4.7
4.8
4.9

2-stündige Prüfungsfächer
Physik (AG, BTG, EG, SGG, WG)
Physik (TG)
Chemie (AG, SGG, TG, WG)
Biologie (EG, SGG, TG, WG)
Geschichte m it Gemeinschaftskunde
Evangel ische Religionslehre
Kathol ische Religionslehre
Ethik
Biotechnologie (AG, EG)

Wirtschaftslehre (AG, BTG, EG)

Sozialmanagement (SGG)

Freitag, 29.05.2020
Hauptprüfung
Dienstag, 23.06.2020
Nachprüfung
Donnerstag, 09.07 .2020
Nachnachprüfung

2.3 Französisch (A)

2.4 Spanisch (A)


